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Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/9809 - wird in der Fassung der Be-
schlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses  

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Neufassung des  

Landesplanungsgesetzes NRW 
 

 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Neufassung des  

Landesplanungsgesetzes NRW 
 

Artikel 1 
 
Das Gesetz zur Neufassung des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. 
S. 33) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:  
 

 Artikel 1 
 
Das Gesetz zur Neufassung des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. 
NRW. S. 33) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
 „Landesplanungsgesetz Nordrhein-

Westfalen“. 
 

 1. unverändert  

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Die Angaben zu Teil 3.1 und zu § 16 

a werden gestrichen. 
 
b) Die Angabe zu Teil 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „Teil 4: 
 Besondere Vorschriften für den 

Landesentwicklungsplan und die 
Regionalpläne“. 

 
c) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „§ 17 
 Inhalt und Aufstellung des Landes-

entwicklungsplans“. 
 
d) Die Angabe zu § 36 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „Untersagung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen“. 
 
e) Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„Übergangsvorschriften“. 

 2. unverändert  
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f) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Inkrafttreten“. 

 
3. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten neben dem Raumordnungsge-
setz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2986) in der jeweils geltenden Fas-
sung im Land Nordrhein-Westfalen und 
ergänzen es.  
§§ 13 Absatz 2, 32 Absatz 2, Satz 5 wei-
chen gemäß Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 des Grundgesetzes von den 
Bestimmungen des Raumordnungsge-
setzes ab.“ 

 

 3. unverändert  

4. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter „die 
Landesentwicklungspläne“ durch die 
Wörter „der Landesentwicklungsplan“ 
ersetzt. 

 

 4. unverändert  

5. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 1 werden die Wörter 
„das Landesentwicklungsprogramm 
und“ gestrichen. 

 
b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. wirkt ergänzend zum Raumord-
nungsgesetz darauf hin, dass 
insbesondere die Bindungen 
der Erfordernisse der Raum-
ordnung eingehalten werden.“ 

 
c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. wirkt ergänzend zu § 7 Absatz 
3 des Raumordnungsgesetzes 
auf eine Abstimmung der raum-
bedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen angrenzender 
Länder und Staaten, soweit sie 
sich auf die Raumordnung im 
Lande Nordrhein-Westfalen 
auswirken können, hin;“ 

 
 
 
 

 5. unverändert  
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6. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„Sie wirkt ergänzend zum Raumord-
nungsgesetz darauf hin, dass ins-
besondere die Bindungen der Erfor-
dernisse der Raumordnung einge-
halten werden; sie ist deshalb in 
Verfahren, die solche Planungen 
und Maßnahmen zum Inhalt haben, 
zu beteiligen.“ 

 
b) In Absatz 3 wird das Wort „kann“ 

durch das Wort „soll“ ersetzt. 
 
c) In Absatz 4 wird der letzte Satz auf-

gehoben. 
 

 6. unverändert  

7. § 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5 
Untere staatliche Verwaltungsbehörde 

 
Die Landrätin oder der Landrat als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde 
wirkt ergänzend zum Raumordnungsge-
setz darauf hin, dass insbesondere die 
Bindungen der Erfordernisse der Raum-
ordnung eingehalten werden.“ 

 

 7. unverändert  

8. In § 7 Absatz 9 Satz 1 und 3, Absatz 10 
Satz 1, Absatz 11 Satz 1 und Absatz 13 
Satz 1 wird jeweils das Wort „Wahlzeit“ 
durch das Wort „Wahlperiode“ ersetzt. 

 

 8. unverändert  

9. In § 9 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 
1 werden jeweils die Wörter „des Lan-
desentwicklungsprogramms,“ gestri-
chen. 

 

 9. unverändert  

10. In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Wahlzeit“ durch das Wort „Wahlperi-
ode“ ersetzt. 

 

 10. unverändert  

11. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort 

„bestehen“ die Wörter „ergänzend 
zum Raumordnungsgesetz“ einge-
fügt. 

 11. unverändert  
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b) Die Absätze 2, 4 und 5 werden auf-
gehoben. 

 
c) Die Absätze 3, 6 und 7 werden die 

Absätze 2, 3 und 4. 
 
12. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Beteiligung bei der Aufstellung von 

Raumordnungsplänen 
 
(1) Ergänzend zum Raumordnungsge-
setz ist der Entwurf des Raumordnungs-
plans mit seiner Begründung für die 
Dauer von mindestens zwei Monaten 
bei der Regionalplanungsbehörde sowie 
den Kreisen und kreisfreien Städten, auf 
deren Bereich sich die Planung er-
streckt, öffentlich auszulegen und ist er-
gänzend elektronisch zu veröffentlichen; 
wird bei der Aufstellung eine Raumord-
nungsplans eine Umweltprüfung durch-
geführt, sind zusätzlich der Umweltbe-
richt sowie weitere, nach Einschätzung 
der für den Raumordnungsplan zustän-
digen Stelle zweckdienliche Unterlagen 
für die Dauer von mindestens zwei Mo-
naten auszulegen.  
Bei Planänderung kann die Frist auf ei-
nen Monat verkürzt werden. 
Ort und Dauer der Auslegung sowie die 
Internetadresse sind mindestens zwei 
Wochen vorher im jeweiligen Bekannt-
machungsorgan bekannt zu machen; 
dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stel-
lungnahmen. 
 
 
(2) Abweichend von § 10 Absatz 1 
Satz 4 des Raumordnungsgesetzes fin-
det eine erneute Auslegung nur bei we-
sentlichen Änderungen Anwendung.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Beteiligung bei der Aufstellung von 

Raumordnungsplänen 
 
(1) Ergänzend zum Raumordnungsge-
setz ist der Entwurf des Raumordnungs-
plans mit seiner Begründung für die 
Dauer von mindestens zwei Monaten 
bei der Regionalplanungsbehörde so-
wie den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten, auf deren Bereich sich die Planung 
erstreckt, öffentlich auszulegen und ist 
ergänzend elektronisch zu veröffentli-
chen; wird bei der Aufstellung eine 
Raumordnungsplans eine Umweltprü-
fung durchgeführt, sind zusätzlich der 
Umweltbericht sowie weitere, nach Ein-
schätzung der für den Raumordnungs-
plan zuständigen Stelle zweckdienliche 
Unterlagen für die Dauer von mindes-
tens zwei Monaten auszulegen.  
Bei Planänderung kann die Frist auf ei-
nen Monat verkürzt werden. 
Ort und Dauer der Auslegung sowie die 
Internetadresse sind mindestens zwei 
Wochen vorher im jeweiligen Bekannt-
machungsorgan bekannt zu machen; 
dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stel-
lungnahmen während der Auslegungs-
frist abgegeben werden können. 
 
(2) Abweichend von § 10 Absatz 1 
Satz 4 des Raumordnungsgesetzes fin-
det eine erneute Auslegung nur bei we-
sentlichen Änderungen Anwendung.“ 
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13. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „be-
kannt gemacht“ durch das Wort 
„veröffentlicht“ ersetzt.  

 
b) Satz 2 wird aufgehoben.  
 
c) Der neue Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „Die Einsichtnahme nach § 11 Ab-

satz 2 Satz 2 des Raumordnungs-
gesetzes erfolgt beim Landesent-
wicklungsplan bei der Landespla-
nungsbehörde und den Regional-
planungsbehörden. Bei den übrigen 
Raumordnungsplänen erfolgt diese 
bei den Regionalplanungsbehörden 
und bei den Kreisen und Gemein-
den, auf deren Bereich sich die Pla-
nung erstreckt.“ 

 

 13. unverändert  

14. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Planerhaltung 

 
Für die Rechtswirksamkeit des Regio-
nalplanes ist ergänzend zum Raumord-
nungsrecht außerdem unbeachtlich, 
wenn dieser aus dem Landesentwick-
lungsplan entwickelt worden ist, dessen 
Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
herausstellt.  
Die nach § 12 Absatz 5 des Raumord-
nungsgesetzes zuständige Stelle ist für 
den Landesentwicklungsplan die Lan-
desplanungsbehörde, für die übrigen 
Raumordnungspläne die Regionalpla-
nungsbehörde.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. unverändert  
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15. § 16 wird wie folgt gefasst: 
 

"§ 16 
Zielabweichungsverfahren 

 
(1) Ein Zielabweichungsverfahren wird 
ergänzend zum Raumordnungsgesetz 
in einem gesonderten Verfahren durch-
geführt. 
 
(2) Zuständig für das Zielabweichungs-
verfahren beim Landesentwicklungs-
plan ist die Landesplanungsbehörde. 
Sie entscheidet im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Ministerien 
und im Benehmen mit dem für die Lan-
desplanung zuständigen Ausschuss des 
Landtags. 
 
(3) Zuständig für das Zielabweichungs-
verfahren bei Regionalplänen ist die Re-
gionalplanungsbehörde. Sie entscheidet 
im Benehmen mit den fachlich betroffe-
nen öffentlichen Stellen und im Einver-
nehmen mit der Belegenheitsgemeinde 
und dem regionalen Planungsträger. Im 
Falle von baulichen Anlagen des Bun-
des oder des Landes mit besonderer öf-
fentlicher Zweckbestimmung im Sinne 
des § 37 des Baugesetzbuches ent-
scheidet sie im Benehmen mit den fach-
lich betroffenen Stellen und im Beneh-
men mit der Belegenheitsgemeinde und 
dem regionalen Planungsträger.“ 

 

 15. unverändert  

16. Teil 3.1. wird aufgehoben. 
 

 16. unverändert  

17. Die Überschrift zu Teil 4 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „Teil 4: 
 Besondere Vorschriften für den Landes-

entwicklungsplan und die Regio-
nalpläne“. 

 

 17. unverändert  

18. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Sätze 1 und 3 werden aufgeho-
ben.  

 
 
 

 18. unverändert  
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b) Im neuen Satz 1 werden die Wörter 
„gemäß Landschaftsgesetz“ durch 
die Wörter „nach dem Naturschutz-
recht von Bund und Land“ ersetzt.  

 
c) Im neuen Satz 4 wird das Wort „Er“ 

durch die Wörter „Der Landesent-
wicklungsplan“ ersetzt. 

 
19. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 
bb) Der neue Satz 1 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „Unbeschadet der Regelungen 

des Raumordnungsgesetzes 
sind Regionalpläne den geän-
derten und neuen Zielen der 
Raumordnung im Landesent-
wicklungsplan anzupassen.“ 

 
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „Die Regionalpläne erfüllen die 

Funktionen eines Landschaftsrah-
menplanes und eines forstlichen 
Rahmenplanes gemäß Natur-
schutz- und Forstrecht.“ 

 

 19. unverändert  

20. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Hat der Regionalrat die Erarbei-
tung des Regionalplans beschlos-
sen, führt die Regionalplanungsbe-
hörde das Erarbeitungsverfahren 
durch.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20. unverändert 
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b) In Absatz 2 werden folgende Sätze 
angefügt:  

 
 „Die Regionalplanungsbehörde hat 

nach Eingang des Antrages unver-
züglich, in der Regel innerhalb ei-
nes Monats, zu prüfen, ob die Un-
terlagen vollständig sind. Ist dies 
nicht der Fall, fordert die Regional-
planungsbehörde den Vorhabenträ-
ger auf, die Unterlagen zu ergän-
zen.“ 

 

  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Nach Ablauf der Frist zur Stel-

lungnahme sind in der Regel 
die fristgemäß eingegangenen 
Stellungnahmen der öffentli-
chen Stellen und der Personen 
des Privatrechts nach § 4 
Raumordnungsgesetz mit die-
sen zu erörtern; von einer Erör-
terung kann abgesehen wer-
den, wenn den Stellungnah-
men in vollem Umfang entspro-
chen wurde oder die Beteiligten 
auf eine Erörterung verzichtet 
haben. “ 

 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Regionalplanungsbehörde 

unterrichtet den Regionalrat 
über alle fristgemäß eingegan-
genen Stellungnahmen und 
über das Ergebnis der Erörte-
rung.“ 

 

  

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „Der Regionalplan wird nach Ab-
schluss des Erarbeitungsverfahrens 
vom Regionalrat aufgestellt und“ 
durch die Wörter „Der Regionalrat 
entscheidet nach Abschluss des Er-
arbeitungsverfahrens über die Auf-
stellung des Regionalplans; dieser 
wird“ ersetzt. 
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e) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 
 
 "(7) Sind Einwendungen erhoben 

worden, entscheidet der Träger der 
Regionalplanung, ob er und wenn, 
an welchem Verfahrensschritt er 
das Regionalplanverfahren oder -
änderungsverfahren fortführt, um 
den Einwendungen abzuhelfen und 
den Plan oder die Planänderung er-
neut anzuzeigen.“ 

 

  

21. § 20 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „und 
dem Vorsitzenden des jeweiligen 
Regionalrates“ gestrichen. 

 
b) In Satz 4 wird das Wort „Wahlzeit“ 

durch das Wort „Wahlperiode“ er-
setzt. 

 
c) In Satz 5 werden die Wörter „und 

den jeweiligen Vorsitzenden des 
Regionalrates“ gestrichen. 

 

 21. unverändert 

22. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Wahlzeit“ durch das Wort „Wahlpe-
riode“ ersetzt. 

 

 
  

22. unverändert  

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 39 Abs. 6 bis 8“ durch die Wörter 
„§ 20 Absatz 6 und 7“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe 
"§ 39 Abs. 6 und 7" durch die Wörter 
„§ 20 Absatz 6 und 7“ ersetzt.  

 

  

d) In Absatz 7 wird in Satz 2 der 
2. Halbsatz gestrichen. 

 

  

23. In § 23 Absatz 1 wird das Wort „Wahl-
zeit“ durch das Wort „Wahlperiode“ er-
setzt. 

 

 23. unverändert  

24. a) In § 24 wird Absatz 3 aufgehoben. 
 

 24. unverändert 

b) Die Absätze 4 und 5 werden Ab-
sätze 3 und 4. 
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25. § 26 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Die Braunkohlenpläne legen 

auf der Grundlage des Landesent-
wicklungsplans und in Abstimmung 
mit den Regionalplänen im Braun-
kohlenplangebiet Ziele und Grunds-
ätze der Raumordnung fest, soweit 
es für eine geordnete Braunkohlen-
planung erforderlich ist.“ 

 

 25. unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In den Sätzen 1, 2 und 5 wird 
jeweils das Wort „Darstellun-
gen“ durch das Wort „Festle-
gungen“ ersetzt. 

 

  

26. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Für ein Vorhaben zum Abbau 
von Braunkohle einschließlich Hal-
denflächen, das nach der Verord-
nung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bergbaulicher Vorha-
ben vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 
1420) in der jeweils geltenden Fas-
sung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung bedarf, und für die wesent-
lichen Änderungen eines solchen 
Vorhabens, wenn die Änderung er-
hebliche Auswirkungen auf die Um-
welt haben kann, werden die Um-
weltprüfung und die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in einem gemeinsa-
men Verfahren durchgeführt.“ 

 

 26. unverändert  

b) Absatz 4 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

  

c) Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/11906 

 
 

13 

27. § 28 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 28 
Erarbeitung und Aufstellung 

 
(1) Hat der Braunkohlenausschuss die 
Erarbeitung des Braunkohlenplans be-
schlossen, führt die Regionalplanungs-
behörde Köln das Erarbeitungsverfah-
ren durch. § 19 Absatz 2 gilt entspre-
chend.  
 
(2) Die an der Erarbeitung des Braun-
kohlenplans beteiligten Gemeinden le-
gen den Entwurf des Plans mit Begrün-
dung, und sofern eine Umwelt-, eine 
Umweltverträglichkeits- und eine Sozial-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde, diese und weitere zweckdienli-
che Unterlagen öffentlich aus. Die Ge-
meinden leiten die bei ihnen schriftlich o-
der zur Niederschrift abgegebenen Stel-
lungnahmen unverzüglich im Original 
der Regionalplanungsbehörde Köln zu. 
Die Gemeinden können die Stellung-
nahmen mit einer eigenen Bewertung 
versehen. Sofern Gegenstand des 
Braunkohlenplanverfahrens ein Vorha-
ben ist, für das eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt werden muss, 
hat die Regionalplanungsbehörde Köln 
eine Erörterung durchzuführen. Ein Aus-
gleich der Meinungen ist anzustreben. 
Die Regionalplanungsbehörde Köln un-
terrichtet den Braunkohlenausschuss 
über alle fristgemäß eingegangenen 
Stellungnahmen und über das Ergebnis 
der Erörterung. Der Bericht muss die 
Stellungnahmen, über die keine Einig-
keit erzielt wurde, aufzeigen. 
 
(3) Der Braunkohlenausschuss ent-
scheidet nach Abschluss des Erarbei-
tungsverfahrens über die Aufstellung 
des Braunkohlenplans. § 19 Absatz 4 
gilt entsprechend.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 27. § 28 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 28 
Erarbeitung und Aufstellung 

 
(1) Hat der Braunkohlenausschuss die 
Erarbeitung des Braunkohlenplans be-
schlossen, führt die Regionalplanungs-
behörde Köln das Erarbeitungsverfah-
ren durch.  
 
 
(2) Die an der Erarbeitung des Braun-
kohlenplans beteiligten Gemeinden le-
gen den Entwurf des Plans mit Begrün-
dung, und sofern eine Umwelt-, eine 
Umweltverträglichkeits- und eine Sozi-
alverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde, diese und weitere zweckdienli-
che Unterlagen öffentlich aus. Die Ge-
meinden leiten die bei ihnen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegebenen 
Stellungnahmen unverzüglich im Origi-
nal der Regionalplanungsbehörde Köln 
zu. Die Gemeinden können die Stel-
lungnahmen mit einer eigenen Bewer-
tung versehen. Sofern Gegenstand des 
Braunkohlenplanverfahrens ein Vorha-
ben ist, für das eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt werden 
muss, hat die Regionalplanungsbe-
hörde Köln eine Erörterung durchzufüh-
ren. Ein Ausgleich der Meinungen ist 
anzustreben. Die Regionalplanungsbe-
hörde Köln unterrichtet den Braunkoh-
lenausschuss über alle fristgemäß ein-
gegangenen Stellungnahmen und über 
das Ergebnis der Erörterung. Der Be-
richt muss die Stellungnahmen, über die 
keine Einigkeit erzielt wurde, aufzeigen. 
 
(3) Der Braunkohlenausschuss ent-
scheidet nach Abschluss des Erarbei-
tungsverfahrens über die Aufstellung 
des Braunkohlenplans. § 19 Absatz 4 
gilt entsprechend.“ 
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28. § 29 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Genehmigung der Braunkohlen-
pläne ist nur zu erteilen, wenn sie den in 
dem Landesentwicklungsplan festgeleg-
ten Erfordernissen der Raumordnung 
zur Sicherung einer langfristigen Ener-
gieversorgung entsprechen und die Er-
fordernisse der sozialen Belange der 
vom Braunkohlentagebau Betroffenen 
und des Umweltschutzes angemessen 
berücksichtigen.“ 

 

 28. unverändert  

  29. - neu -  
 § 30 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

"Für das Verfahren zur Änderung des 
Braunkohlenplans gelten die §§ 27 bis 
29 entsprechend; dies gilt auch in Fäl-
len, in denen die Änderung des Braun-
kohlenplans nicht auf Anregung des 
Bergbautreibenden durchführt wird." 

 
29. § 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
 
b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird 

gestrichen. 
 
c) Hinter der Klammer werden die 

Worte „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt. 

 30. - bisher 29. - unverändert  

30. § 32 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 32 
Raumordnungsverfahren 

 
(1) Zuständige Behörde für das Raum-
ordnungsverfahren ist die jeweils zu-
ständige Regionalplanungsbehörde. Im 
Raumordnungsverfahren für Vorhaben, 
für das nach Bundes- oder Landesrecht 
eine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht, wird eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Planungsstand des 
jeweiligen Vorhabens, einschließlich der 
Prüfung von Standort- oder Trassenal-
ternativen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 des 
Raumordnungsgesetzes, durchgeführt. 
Im nachfolgenden Zulassungsverfahren 

 31. - bisher 30. - unverändert  
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kann die Prüfung der Umweltverträglich-
keit auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Auswirkungen beschränkt werden. 
 
(2) Die Regionalplanungsbehörde for-
dert binnen zwei Wochen die zu beteili-
genden öffentlichen Stellen zur Stellung-
nahme auf. Diesen ist eine Frist zu set-
zen, innerhalb derer sie Bedenken und 
Anregungen zu den Planungen und 
Maßnahmen vorbringen können. Die 
Frist soll zwei Monate nicht überschrei-
ten. Die fristgemäß vorgebrachten Be-
denken und Anregungen können mit 
den beteiligten öffentlichen Stellen erör-
tert werden. Abweichend von § 15 Ab-
satz 3 des Raumordnungsgesetzes ist 
auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. 
 
(3) Die raumordnerische Beurteilung 
wird ohne Begründung im Amtsblatt der 
Bezirksregierung bekannt gegeben. Die 
raumordnerische Beurteilung wird mit 
Begründung bei der zuständigen Regio-
nalplanungsbehörde und bei den Krei-
sen und Gemeinden, auf deren Gebiet 
sich das Vorhaben erstreckt, für die 
Dauer von fünf Jahren zur Einsicht für 
jedermann bereit gehalten und kann in 
das Internet eingestellt werden; in der 
Bekanntmachung wird darauf hingewie-
sen. Die Gemeinden haben ortsüblich 
bekannt zu machen, bei welcher Stelle 
die raumordnerische Beurteilung wäh-
rend der Dienststunden eingesehen 
werden kann. 
 
(4) Ändern sich die für die raumordneri-
sche Beurteilung maßgeblichen landes-
planerischen Ziele, ist zu prüfen, ob die 
Beurteilung noch Bestand haben kann. 
Die raumordnerische Beurteilung wird 
fünf Jahre nach der Bekanntgabe darauf 
überprüft, ob sie mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung noch 
übereinstimmt und mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
noch abgestimmt ist. Die Überprüfung 
ist entbehrlich, wenn mit dem Verfahren 
für die Zulassung des Vorhabens be-
gonnen worden ist. Die raumordneri-
sche Beurteilung wird spätestens nach 
zehn Jahren unwirksam. 
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(5) Die Regionalplanungsbehörden er-
heben für die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens Gebühren. 
Bemessungsgrundlage für die Festle-
gung der Höhe der Gebühren sind die 
Herstellungskosten des dem Raumord-
nungsverfahren zugrunde liegenden 
Vorhabens. Der Träger des Vorhabens 
trägt die Kosten für die Hinzuziehung 
von Sachverständigen. Im Übrigen gilt 
das Gebührengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung.“ 

 
31. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „des 
Absatzes 1“ durch die Wörter „des § 
14 des Raumordnungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 32. - bisher 31. - unverändert  

32. § 39 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
"§ 39 
Übergangsvorschriften". 

 

 33. - bisher 32. - unverändert  

b) Der Satz vor Absatz 1 wird aufgeho-
ben. 

 
c) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der auf der Grundlage des § 25 
des Gesetzes zur Neufassung des 
Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 
430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2013 
(GV. NRW. S. 33) geändert worden 
ist, erarbeitete Regionale Flächen-
nutzungsplan bleibt wirksam.“ 

 
d) In Absatz 2 werden die Wörter „bis-

herigen § 25 Landesplanungsge-
setz“ durch die Wörter „§ 25 des Ge-
setzes zur Neufassung des Landes-
planungsgesetzes NRW“ ersetzt. 
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e) In Absatz 4 wird der letzte Halbsatz 
gestrichen. 

 
f) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 
 

„(6) Raumordnungsverfahren und 
Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen, die vor dem 
[einfügen: Datum des Inkrafttretens 
des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Neufassung des Lan-
desplanungsgesetzes NRW] förm-
lich eingeleitet wurden, können 
nach den Vorschriften des Landes-
planungsgesetzes in der bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Fassung 
abgeschlossen werden.“ 

 

  

33. § 40 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
"§ 40 
Inkrafttreten". 

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 34. - bisher 33. - unverändert  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

 Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Unverändert  
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde durch Plenarbeschluss nach der 1. Lesung am 
1. Oktober 2015 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk - federführend - sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen.  
 
In ihrem Gesetzentwurf führt die Landesregierung aus, korrespondierend zum Aufstellungs-
verfahren für den neuen LEP bilde die Novelle des Landesplanungsgesetzes die zweite Säule 
zur Novellierung des Planungsrechts in Nordrhein-Westfalen. Die Normen des geltenden Lan-
desplanungsgesetzes seien auf das Verhältnis zum Raumordnungsgesetz des Bundes über-
prüft worden. Dabei seien u. a. Doppelregelungen entfernt worden. Ergänzende oder abwei-
chende Regelungen würden der verfassungsrechtlich gebotenen Kennzeichnungspflicht 
Rechnung tragen und dienten zudem der Deregulierung. Alle Hinweise auf das ausgelaufene 
Landesentwicklungsprogramm (LEPro) seien entfernt worden. Damit werde Rechtsklarheit 
hergestellt. 
 
 
B Beratung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand, Energie, Industrie und Handwerk hat den Gesetz-
entwurf in seinen Sitzungen am 28. Oktober 2015 erstmalig beraten und am 9. Dezember 2015 
eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Diese ist im Ausschussprotokoll 16/1105 
dokumentiert. 
 
Anlässlich der öffentlichen Anhörung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 
 

eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahmen 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen  
Herrn Dr. Martin Klein 
Düsseldorf 
 

Johannes Osing 16/3266 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Herrn Rudolf Graaff 
Düsseldorf 
 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Stephan Articus 
Köln 
 

IHK NRW  
Herrn Dr. Matthias Mainz  
Herrn Bernd Neffgen 
Düsseldorf 
 

Bernd Neffgen 
Dr. Matthias Mainz 

16/3285 

unternehmer.nrw  
Herrn Johannes Pöttering 
Düsseldorf 
 

Alexander Felsch 
 

16/3286 
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eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahmen 

Regionalverband Ruhr 
Herrn Martin Tönnes  
Essen 
 

Martin Tönnes 
Sandra Weidlich 

16/3276 

Landesbüro der Naturschutzverbände 
NRW  
Oberhausen  
 

Josef Tumbrinck 16/3252 

Westfälische Wilhelms-Universität 
Institut für Umwelt- und Planungsrecht 
Frau Prof. Dr. Sabine Schlacke 
Münster 
 

Prof. Dr. Sabine Schlacke 16/3283 

Zentralinstitut für Raumplanung an der 
Universität Münster 
Dr. Susan Grotefels 
Münster 
 

Dr. Susan Grotefels 16/3282 

TU Dortmund 
Fakultät Raumplanung 
Frau Prof. Dr. Sabine Baumgart 
Dortmund 
 

keine Teilnahme ---- 

Regionalräte 
in Nordrhein-Westfalen 
 

Hans-Jürgen Petrauschke 16/3277 

 
 
weitere Stellungnahmen 
 
VRB Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V.     16/3270 
VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V.     16/3274 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V.     16/3289 
 
 
Der mitberatende Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz hat den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP ange-
nommen. 
 
In der Sitzung am 4. Mai 2016 fand die abschließende Beratung mit Abstimmung im federfüh-
renden Ausschuss statt. Dazu haben die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
folgenden Änderungsantrag eingebracht. 
 
Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 

1. In Nummer 12 werden dem § 13 Absatz 1 die Wörter "während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können." angefügt. 

2. In Nummer 27 wird § 28 Absatz 1 Satz 2 aufgehoben. 
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3. Nach Nummer 28 wird folgende Nummer 29 eingefügt: 
"29. § 30 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
"Für das Verfahren zur Änderung des Braunkohlenplans gelten die §§ 27 bis 29 ent-
sprechend; dies gilt auch in Fällen, in denen die Änderung des Braunkohlenplans 
nicht auf Anregung des Bergbautreibenden durchführt wird."" 

4. Die bisherigen Nummern 29 bis 33 werden die Nummern 30 bis 34. 
 

 
Begründung 
 

Die Braunkohlenplanung ist gegenüber anderen Planverfahren von Besonderheiten ge-
prägt. Daher soll in § 30 klar- und sichergestellt werden, dass mit den §§ 27 ff. die ge-
samten Verfahrensregelungen – auch bei einer Änderung des Braunkohlenplans – zur 
Anwendung kommen.  
§ 30 Satz 2 LPlG NRW ist mit seiner Bezugnahme auf das Verfahren, das für die Auf-
stellung des Braunkohlenplans dient, unscharf. Namentlich bleibt vom Wortlaut her of-
fen, ob damit nur der § 28  
oder auch der § 27 LPlG NRW in Bezug genommen wird. Dies wird nun durch den Ver-
weis auf die §§ 27 - 29 LPlG NRW sichergestellt. 
 
Insofern ist der Verweis auf § 19 Abs. 2 im ursprünglichen Gesetzentwurf entbehrlich. 
Die Vorlagepflicht der Unterlagen ergibt sich umfassend aus der Änderung von § 30. 
Die Streichung des Verweises dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.“ 

 
 
Der Änderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und PIRATEN bei Enthaltung der Stim-
men der Fraktion der FDP angenommen. 
 
 
C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
16/9809 - wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und PIRATEN bei Enthaltung der Stimmen 
der Fraktion der FDP in der zuvor geänderten Fassung angenommen. 
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
 


